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Beschluss 

(5. Änderung der Jahresgeschäftsverteilung 2022) 

 

I. 

 

pp. 

 

II. 

Aus diesen Gründen wird die Geschäftsverteilung des Landgerichts Dortmund für das 

Geschäftsjahr 2022 wie folgt geändert: 

 

1.  

Richterin am Amtsgericht Dieckhöfer scheidet mit Ablauf des 31.03.2022 aus der 

67. Strafvollstreckungskammer aus und wird mit Wirkung zum 01.04.2022 mit einem 

Arbeitskraftanteil von 0,30 Mitglied der 61. Strafvollstreckungskammer 

(Zweitzuweisung); mit dem weiteren Arbeitskraftanteil von 0,45 bleibt sie weiterhin 

Mitglied der 44. Strafkammer (Erstzuweisung).  

 

Richterin am Landgericht Oesmann gen. Hoppe scheidet mit Ablauf des 31.03.2022 

aus der 61. Strafvollstreckungskammer (Zweitzuweisung) aus und wird mit Wirkung 

zum 01.04.2022 mit einem Arbeitskraftanteil von 0,05 Mitglied der 

67. Strafvollstreckungskammer (Zweitzuweisung); mit dem weiteren Arbeitskraftanteil 

von 0,62 bleibt sie weiterhin Mitglied der 32. Strafkammer (Erstzuweisung; stellv. 

Vors.). 

 

2. 

Richterin Kuhlmann scheidet mit Ablauf des 31.03.2022 aus der 4. Zivilkammer aus. 

 

Mit ihrem Einverständnis wird Frau Richterin am Landgericht Dr. Hochhaus zur 

außerplanmäßigen Vertreterin der 4. Zivilkammer für die am 07.04.2022 und am 

05.05.2022 in der Sache 4 O 412/16 stattfindenden Kammersitzungen bestimmt. 



 

 

 

3.  

Handelsrichterin Ziga wird für die Zeit vom 01.04.2022 bis zum 31.03.2027 anstelle 

der mit Ablauf des 14.01.2022 ausgeschiedenen Handelsrichterin Dicke der 

18. Zivilkammer (IV. Kammer für Handelssachen) zugewiesen. 

 

Handelsrichter Rendschmidt wird für die Zeit vom 01.04.2022 bis zum 31.03.2027 

anstelle des mit Ablauf des 30.04.2021 ausgeschiedenen Handelsrichters Wiesendahl 

der 18. Zivilkammer (IV. Kammer für Handelssachen) zugewiesen. 

 

Handelsrichter Ante wird für die Zeit vom 01.04.2022 bis zum 31.03.2027 anstelle des 

mit Ablauf des 14.02.2022 ausgeschiedenen Handelsrichters Westhelle der 

18. Zivilkammer (IV. Kammer für Handelssachen) zugewiesen. 

 

Handelsrichter Krause wird für die Zeit vom 01.04.2022 bis zum 31.03.2027 anstelle 

des mit Ablauf des 30.11.2020 ausgeschiedenen Handelsrichters Pscherer der 

10. Zivilkammer (I. Kammer für Handelssachen) zugewiesen. 

 

Handelsrichter Stute wird für die Zeit vom 01.04.2022 bis zum 31.03.2027 anstelle des 

mit Ablauf des 31.12.2021 ausgeschiedenen Handelsrichters Helf der 10. Zivilkammer 

(I. Kammer für Handelssachen) zugewiesen. 

 

Handelsrichter Kovtun  wird für die Zeit vom 01.04.2022 bis zum 31.03.2027 anstelle 

des mit Ablauf des 31.01.2022 ausgeschiedenen Handelsrichters Beyersdorf der 

13. Zivilkammer (II. Kammer für Handelssachen) zugewiesen. 

 

 

Dortmund, 30. März 2022 

Das Präsidium des Landgerichts  

 

 

Thiemann Pawel Landwehr 
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